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Die außenpolitische Kooperation der EG-Regierungen ging überwiegend ihren
gewohnten Gang. Erst die Öffnung der Mauer am 9. November belebte die von
den Zwölf nach wie vor als wichtiger Handlungsrahmen eingestufte EPZ-Norma-
lität. Die sich in ihrem Gefolge eröffnende Überwindung der Teilung Deutsch-
lands brachte das Vertrauensverhältnis unter den Zwölf zumindest kurzfristig
beträchtlich ins Wanken. Überrollt vom Tempo und der Reichweite der Ereignis-
se taten sich insbesondere die alliierten Siegermächte Großbritannien und Frank-
reich schwer, das den Deutschen seit jeher verbal zuerkannte Recht auf Selbstbe-
stimmung auch und gerade dann zuzuerkennen, wenn sich die Chance seiner
Verwirklichung so deutlich abzeichnet. Die Bundesregierung ihrerseits versäumte
es, die deutsche Frage frühzeitig in EG und EPZ einzubringen und mußte -
ziemlich ernüchtert - um den Wortlaut der Erklärung des Europäischen Rats
von Straßburg ringen1. Trotz fast 20jährigen Bestehens erwies sich die der EPZ
zugedachte "Clearing-Funktion"2 erneut als wenig tragfähig.

Das Bemühen der Zwölf um eine außenpolitische Identität blieb hingegen
unberührt von der intensiven Debatte über den Ausbau der EG zur Wirtschafts-
und Währungsunion. EPZ-Beteiligten und offiziellen Texten zufolge3 gibt es bei
der Umsetzung der EEA-Bestimmungen kontinuierliche Fortschritte sowohl bei
der thematischen Ausweitung der Beratungsgegenstände wie bei der inhaltlichen
Annäherung von Positionen und bei gemeinsamen Aktionen. So überrascht es
nicht, daß der Anstoß für die 1990 begonnene Debatte über eine Reform der
EPZ von außen kam. Er geht auf die Politik des Europäischen Parlaments
zurück, den Fortgang der Wirtschafts- und Währungsunion um einen Ausbau
der politischen Gemeinschaft zu ergänzen, die Überführung der EPZ und der
EG-Außenbeziehungen in eine gemeinschaftliche Außenpolitik eingeschlossen4.
Ihm folgten Reaktionen der belgischen Regierung5 und des Tandems Kohl/
Mitterrand6, die sich sowohl aus den vom EP vorgetragenen Motiven speisen als
auch vor dem Hintergrund der Neugestaltung Europas und der deutschen
Einigung zu sehen sind. Diese Überlegungen sowie die nach Delors' Meinung
hinter der EG-Dynamik zurückbleibende EPZ haben seinen Stab zur Erarbeitung
von weitreichenden Vorschlägen einer institutionellen Reform veranlaßt7. Die mit
dem Sondertreffen des Europäischen Rats in Dublin8 offiziell eingeläutete
institutionelle Reformdebatte wird im Laufe des Jahres 1990 und der dann
folgenden Regierungskonferenz weiteren Aufschluß über Substanz und Realisie-
rungschancen des außenpolitischen Profils des Europas der Zukunft geben.
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Themenpalette und Aktionsfelder - Erweiterung statt Vertiefung?

1989 hielt der für das Vorjahr konstatierte Trend einer zahlenmäßigen wie
thematischen Ausdifferenzierung der EPZ-Tagesordnung an. Die veröffentlichten
Stellungnahmen stiegen um 13% auf insgesamt 92 an, wobei die im UN-Rahmen
(u. a. Generalversammlung, Chemiewaffenkonferenz Paris) und bei den verschie-
denen KSZE-Foren (u.a. Nachfolgetreffen, Wien und Folgeverhandlungen zu
vertrauensbildenden Maßnahmen und konventioneller Abrüstung; Informations-
treffen, London) erfolgten Interventionen der Präsidentschaft im Namen der
Zwölf nicht berücksichtigt sind9. Gleiches gilt für die Auftritte der Präsidentschaft
vor dem Europäischen Parlament (Plenum und Politischer Ausschuß) sowie die
mehr als 300 zählenden Antworten auf Anfragen aus dem Europäischen Parla-
ment. Die veröffentlichten Texte sind - ebenso wie die bekanntermaßen bewußt
vertraulich gehaltenen, "sensiblen" Beratungsgegenstände - gleichermaßen das
Spiegelbild internationaler Ereignisse wie der außenpolitischen Prioritäten der
Zwölf und der hierzu erreichten Konsensfähigkeit. Die in Art. 30, 2 a EEA
enthaltene Verpflichtung, "einander in allen außenpolitischen Fragen von allge-
meinem Interesse zu unterrichten und zu konsultieren", wird dabei von den
Beteiligten weit interpretiert. Auf diese Weise ist es den einzelnen Regierungen
möglich, auch nationale Sonderinteressen zu "europäisieren"10. Diese Strategie
wird - nimmt man die Zypern-Erklärung des Europäischen Rats von Straßburg11

und den Hinweis der europäischen Solidarität für Portugals Konflikt mit Indone-
sien über Ost-Timor in der Rede des französischen Außenministers vor der UN-
Generalversammlung im Namen der Zwölf12 - von den größeren und faktisch
einflußreicheren EPZ-Mitgliedern nicht nur toleriert, sondern möglicherweise
auch als Kompensationsmöglichkeit für jene in der Regel kleineren EG-Länder
genutzt, die trotz der formalen Gleichberechtigung weniger gleich als andere sind.
Die öffentlich bekundete Solidarität der EG-Partner kann von der betreffenden
Regierung so zur eigenen internationalen Imagepflege wie in der innenpolitischen
Auseinandersetzung genutzt werden.

Es wird nicht an Stimmen fehlen, die sich durch die Zunahme der EPZ-
Stellungnahmen in ihrer Kritik bestätigt sehen, die EPZ sei bloße Deklarations-
politik und arm an sichtbaren Aktionen. EPZ-Beteiligte können diesem Urteil zu
Recht nicht nur entgegenhalten, daß im Zeitalter friedlicher Streitbeilegung und
multilateraler Kooperationsstrukturen die von den Zwölf vorgenommenen und
artikulierten Positionsbestimmungen eine wichtige Rolle spielen können, sondern
auch darauf hinweisen, daß diese Texte in wachsendem Maße konkrete Hand-
lungsabsichten enthalten. Diplomatische Solidaritätsbekundungen bzw. Kritik am
Verhalten anderer internationaler Akteure werden dabei in wachsendem Maße
mit EG-Instrumenten gekoppelt. Dies traf unter anderem zu für die europäische
Ostpolitik13, die Bemühungen der Zwölf um eine Befriedung des südlichen
Afrika14 und deren Anstrengungen, Konfliktherde im Nahen Osten zu beseiti-
gen15.
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Darüber hinaus ist auf die kaum beachtete Praxis zu verweisen, daß jede
offizielle Stellungnahme der EPZ den Adressaten durch die Präsidentschaft
überbracht wird: in der Regel den Botschafter vor Ort, bei als wichtig erachteten
Anlässen auch durch die Troika oder - selten - durch alle zwölf Vertreter. Dabei
handelt es sich nicht lediglich um eine formale Übergabe der Texte, sondern
diese wird mehr und mehr zum Anlaß für ein weitergehendes Gespräch genom-
men. Dieser Teil des diplomatischen Alltagsgeschäfts der Zwölf wird ergänzt um
den bewußt vertraulich gehaltenen Teil der Demarchenpolitik. Dabei geht es in
der Regel um Verstöße gegen die Menschenrechte16 und häufig damit verknüpft
um Fragen der politischen Lage in bestimmten Ländern. Das Prinzip der Nicht-
Öffentlichkeit solcher Maßnahmen gilt insbesondere zum Schutz der von Men-
schenrechtsverletzungen betroffenen Personen, aber auch dann, wenn die ange-
sprochene Regierung, wie etwa im Falle der Türkei, öffentlich nicht an den
Pranger gestellt werden soll. 1989 wurde dieses Verfahren in mehr als 50 Fällen
angewandt.

Die Dichte dieses vertraulich gehaltenen wie des aus den EPZ-Stellungnahmen
resultierenden, bekannten Aktionsprogramms wird anschaulich durch die Zahlen
für die spanische Präsidentschaft im ersten Halbjahr 1989 wiedergegeben: Insge-
samt wurden 239 Demarchen unternommen, wobei in knapp 100 Fällen die
Rushdie-Affäre und der Nahostkonflikt (mehr als 60 Einzeldemarchen) im
Vordergrund standen. Als drittwichtigstes Aktionsfeld folgte Osteuropa, ein-
schließlich der beim KSZE-Folgetreffen in Wien 1989 vereinbarten Kontrollme-
chanismen zur Menschenrechtsdimension. Demarchen in Afrika, Lateinamerika
und Asien traten demgegenüber in den Hintergrund.

Bemerkenswert ist ferner, daß sich der wachsende Wille der Zwölf, aktiv-
gestaltend auf konkrete Ereignisse einzuwirken, auch in den Erklärungen nieder-
schlägt: Anstelle bereits bekannter Grundsätze wird die Haltung der Zwölf
zunehmend zu ganz konkreten Ereignissen formuliert, wobei entsprechend dem
Kohärenzgebot von EPZ und EG-Politik häufig "die Mitgliedstaaten und die
Europäische Gemeinschaft" gemeinsam als Akteure auftreten. Charakteristisch
für die am Einzelfall orientierten Stellungnahmen ist ferner ihre Kürze. Dies
bedeutet allerdings nicht den kompletten Wegfall von Grundsatzerklärungen. Sie
werden primär vom Europäischen Rat abgegeben17 in der Hoffnung, mit der
Absegnung durch die Staats- und Regierungschefs die größtmögliche politische
Signalwirkung nach außen zu erzeugen. Der somit von der höchsten EPZ-
Autorität definierte acquis politique kann und soll jedoch auch EPZ-intern in
dem Sinne stabilitätsfördernd wirken, daß Abweichungen von dem einmal verein-
barten Kurs - in welche Richtung auch immer - einen erhöhten Argumenta-
tionsbedarf erfordern.

Die EPZ-Bilanz wäre unvollständig ohne einen Hinweis auf die zahlreichen
Außenkontakte der Zwölf mit Drittstaaten und regionalen Staatengruppen
(Art. 30, 8 EEA), die in unterschiedlichem Maße institutionalisiert sind und sich
insbesondere bei den Adressaten der Zwölf immer größerer Beliebtheit erfreuen.
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Die Attraktivität der Zwölf als Dialogpartner stellt vor allem die Präsidentschaft
vor immer größere Herausforderungen der EPZ-internen (technischen) Ko-
ordination und der mit der Sprecherrolle verknüpften Reisetätigkeit und Be-
richtspflicht. Bemerkenswert waren die Installation regelmäßiger Treffen mit den
reformwilligsten Regierungen in Osteuropa18 sowie weiterer Kontakte mit den
EFTA-Staaten nach deren Abkehr von ihrer zumindest nach außen propagierten
Grundhaltung, Distanz zur EPZ zu halten19. Die Rede des amerikanischen
Außenministers Baker im Dezember in Berlin20, in der er "entschieden verbesser-
te institutionelle und konsultative Verbindungen" zwischen Europäern und
Amerikanern vorschlug, regte die Zwölf zu verstärktem Nachdenken über den
Ausbau ihres politischen Dialogs mit den Vereinigten Staaten an. Bereits in den
ersten Monaten der irischen Präsidentschaft 1990 konnten die Weichen für eine
weitere Ausdifferenzierung der regelmäßigen Kontakte auf Minister- und Beam-
tenebene gestellt werden.

Im Rahmen des von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten regelmäßig betriebenen
Gruppendialogs21 sind zwei Ereignisse besonders erwähnenswert: Die weitere
Verfestigung des Dialogs der Zwölf mit der Rio-Gruppe acht lateinamerikani-
scher Staaten, die in dem vom San-Jos6-Prozeß22 erstmals losgelösten Außenmi-
nistergespräch in Granada (April 1989)23 ihren sichtbarsten Ausdruck fand, und
die Institutionalisierung der politischen Dimension des Euro-Arabischen Dialogs.
Das Außenministertreffen der Zwölf mit ihren Kollegen der Arabischen Liga
vom Dezember 198924 verdient in zweifacher Hinsicht Beachtung. Zum einen
handelte es sich bei der Initiierung um einen französischen Alleingang durch
Präsident Mitterrand. Verstimmung über die französische Präsidentschaft gab es
nicht nur darüber, daß der Vorschlag - wenngleich in Einklang mit dem gültigen
acquis politique - nicht auf einem Mandat der Zwölf beruhte, sondern auch über
das Format der Ministerkonferenz. Die von französischer Seite vorgeschlagene
Außenministerrunde mit Beteiligung aller zwölf EG-Regierungen und der Mit-
glieder der Arabischen Liga stieß insbesondere wegen der damit verbundenen
Managementprobleme auf Bedenken. Großbritannien meldete darüber hinaus
grundsätzlich Vorbehalte gegen eine Beteiligung der nach britischem Verständnis
terroristischen Gewalttaten nicht nachhaltig genug entgegentretenden arabischen
Regierungen an und wollte mit diesen nicht auf politischer Ebene an einem
Tisch sitzen. London wollte allerdings nicht so weit gehen, das Vorhaben zu
blockieren, sondern folgte nach einigem Zögern sogar dem ursprünglichen
französischen Konzept. Für die Zukunft des Euro-Arabischen Dialogs brachte die
Ministerkonferenz eine Präzisierung der bestehenden Strukturen, dessen Wild-
wuchs insbesondere im nicht-politischen Teil des Dialogs nach allgemeinem
Verständnis eingedämmt werden soll. Für die der Diskussion politischer Entwick-
lungen, vor allem im Nahen Osten, vorbehaltenen Ministergespräche einigte man
sich auf eine Kompromißformel, die einerseits der europäischen Absicht ent-
sprach, den politischen Dialog handhabbar zu gestalten, gleichzeitig jedoch mit
der Zusicherung von Außenministertreffen mit voller Besetzung in Ausnahmefäl-
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len dem Wunsch der arabischen Seite nach einem repräsentativen Format Rech-
nung trug.

Besonderer Aufmerksamkeit der Zwölf und traditionell angeregt von der
spanischen Regierung erfreute sich 1989 das Integrationsstreben der Maghreb-
Länder. Bei Verfestigung der im Februar beschlossenen Maghreb-Union ist ein
neuer Partner für die Kooperation der EG-Zwölf zu erwarten25.

Traditionelle und neue Schwerpunkte der EPZ - Osteuropa und KSZE, Nahost und
Asien

Basierend auf den Leitlinien des Europäischen Rats von Rhodos von 198826

waren die Zwölf im Berichtszeitraum nicht ohne Erfolg bemüht, an den einzel-
nen Facetten der Ost-West-Beziehungen mitzuwirken. Den verschiedenen KSZE-
Foren galt dabei gleich großes Interesse wie den Reformbestrebungen bzw. den
Widerständen der alten Regime in den einzelnen osteuropäischen Staaten. Die
Zwölf begleiteten infolgedessen mit besonderem Wohlwollen die politische Lage
in Polen und Ungarn und würdigten die Entscheidung der DDR-Regierung zur
Öffnung der Mauer vom 9. November als einen wichtigen Abschnitt des einge-
leiteten Reformkurses, der es der DDR-Bevölkerung erlauben werde, über ihre
Zukunft zu bestimmen. Gleichermaßen bestimmt war die Kritik der Zwölf gegen-
über der Behandlung von Reformanhängern in der Tschechoslowakei und insbe-
sondere in Rumänien. Zunehmend Sorge bereitete den Zwölf auch die politisch
wie wirtschaftlich prekäre Situation in Jugoslawien, ein Anliegen, das traditionell
von italienischer Seite in die EPZ eingebracht wird.

Uneingeschränkt positiv wurde von den Zwölf die Gesamtheit der KSZE-
Mechanismen und Verhandlungsebenen eingestuft. Als von "historischer Bedeu-
tung" bewertete der spanische Außenminister die im März 1989 begonnenen
Verhandlungen über die konventionelle Abrüstung in Europa und vertrauens-
und sicherheitsbildende Maßnahmen, aus deren Anlaß er als Sprecher der Zwölf
ebenso das Wort ergriff wie die Vertreter der spanischen und französischen
Regierung bei den anderen 1989 anstehenden KSZE-Gesprächen (u. a. Informa-
tionstreffen, London; Umweltkonferenz, Sofia)27. Die dort wie anderswo gemach-
ten öffentlichen Aussagen zur europäischen Sicherheitspolitik heben mit Rück-
sicht auf die bewußte Ausklammerung der militärischen Aspekte in der Einheit-
lichen Europäischen Akte auf die generelle Zielsetzung ab und auf die Strate-
gien, dahin zu kommen. Gleiches gilt für die positive Würdigung der amerika-
nisch-sowjetischen Verhandlungen über eine Halbierung der strategischen Waffen
und den Rüstungswettlauf im Weltall. Deutlicher artikuliert sich die EPZ-Posi-
tion traditionell im Rahmen der UN-Abrüstungsgespräche. Dort stand im Be-
richtszeitraum insbesondere die Chemiewaffenkonferenz von Paris im Mittel-
punkt, bei der sich die Zwölf für eine umfassende Konvention zum Verbot der
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und zum Einsatz chemischer Waffen einsetz-
ten. Enthüllungen über eine deutsche Beteiligung am Bau einer libyschen Gift-
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waffenfabrik veranlaßten die Zwölf auf deutsche Initiative darüber hinaus im Fe-
bruar 1989 zu konkretem Handeln. Die in engem Zusammenwirken mit den Ge-
meinschaftsstellen erwirkte EG-Export-Kontrolle für acht chemische Produkte28

gilt allgemein als eine erfolgreiche Anwendung des Kohärenzgebots einer euro-
päischen Außenpolitik.

Das Bemühen der Zwölf um eine Befriedung der Nahostregion bewegte sich
in bekannten Bahnen. Es enthielt eine Bekräftigung der bereits 1980 definierten
Leitlinien, angereichert um eine europäische Positionsbestimmung zu aktuellen
Ereignissen, und eine Fortsetzung der Direktkontakte mit allen betroffenen Par-
teien, die beiden Supermächte eingeschlossen. Die vom Europäischen Rat in
Madrid verabschiedete Stellungnahme, von den Zwölf selbst als "Meilenstein"29

eingestufte Fortschreibung der Venedig-Erklärung, bekräftigt nicht nur die
bekannten Prinzipien, einschließlich der EPZ-Forderung nach einer Beteiligung
der PLO an den Verhandlungen, sondern fordert die Kontrahenten zur Herstel-
lung normaler Beziehungen auf, einschließlich der von Israel zu leistenden
Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des palästinensischen Volkes. Die
Zwölf wiederholten darüber hinaus ihr Wohlwollen gegenüber der Anerkennung
des Existenzrechts Israels durch den Palästinensischen Nationalrat, während sie
erneut die repressive Politik Israels in den besetzten Gebieten verurteilten.
Zustimmung signalisierten die Staats- und Regierungschefs, in den besetzten
Gebieten Wahlen abzuhalten, wobei sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt
wissen wollen30.

Im Rahmen der regen Empfangsdiplomatie der Zwölf von Gesprächspartnern
aus der Nahostregion sowie den EPZ-Reiseaktivitäten in das Gebiet waren 1989
die mehrfachen Treffen von EPZ-Vertretern mit PLO-Chef Arafat und der
israelischen Regierung bemerkenswert, wobei die aus Vertretern Griechenlands,
Spaniens und Frankreichs gebildete "Süd"-Troika bei israelischen Gesprächspart-
nern wegen der prononciert pro-arabischen Haltung der genannten Länder
weniger willkommen war.

Die von den Zwölf traditionell bekundete und mit konkreten Hilfsangeboten
gekoppelte Solidarität mit den rechtmäßigen politischen Kräften des Libanon
artikulierte sich 1989 in besonderer Weise. Anlaß hierfür waren die einen neuen
Höhepunkt erreichenden Gewalttaten des Bürgerkriegs, unter dessen Opfern sich
auch der spanische Botschafter in Beirut befand, die Geiselnahme von Angehöri-
gen der EG-Länder sowie das traditionelle Engagement Frankreichs für Libanon,
das gerade unter französischer EPZ-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr 1989 die
ausdrückliche Unterstützung der übrigen EG-Partner genoß31.

Schließlich wurde 1989 durch den Mcrdaufruf des iranischen Präsidenten für
den britischen Autor der "Satanischen Verse", Salman Rushdie, das Verhältnis
der Europäer zu Iran erneut erheblich belastet. Der von Großbritannien ge-
wünschten Solidarität kamen die EPZ-Partner verbal uneingeschränkt nach. Das
iranische Vorgehen wurde zur Prinzipienfrage erhoben und als die grundlegenden
Regeln und Verpflichtungen der Staatengemeinschaft mißachtendes Vorgehen
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verurteilt32. Den insbesondere auch von deutscher Seite geforderten harten
Worten folgte jedoch ein vergleichsweise moderates, auf den Rückruf der EG-
Botschafter in Teheran, das Aussetzen von Besuchen auf hochrangiger Ebene
und die Bewegungsfreiheit iranischer Diplomaten in den EG-Ländern beschränk-
tes Bündel diplomatischer Maßnahmen. Hinter dem so eingeschlagenen Kurs
stand das von den Europäern eingeleitete Bemühen, die Beziehungen zu Iran zu
normalisieren. Es gründete sich insbesondere auf das Interesse einiger EG-
Länder an einer Beteiligung am Aufbau der iranischen Wirtschaft und der
zentralen Rolle des Landes bei der Frage der Befreiung europäischer Geiseln im
Nahen Osten. London schien noch am ehesten bereit zu sein, eine härtere
Gangart anzuschlagen. Griechenland, Italien und Spanien, aber auch Irland und
mit einer gewissen Zurückhaltung in der Öffentlichkeit Frankreich und die
Bundesrepublik waren an einer nur vorübergehenden Belastung der Beziehungen
interessiert. So überrascht es nicht, daß die Außenminister der Zwölf vier Wo-
chen später bereits eine teilweise Aussetzung der Maßnahmen beschlossen. Jeder
Regierung blieb es demnach freigestellt, ihren Botschafter/Geschäftsträger wieder
nach Teheran zu entsenden. Bestehen blieb die Kontaktsperre auf hoher Ebe-
ne33, die 1990 unter irischer Präsidentschaft mit einem Treffen der Direktoren-
Troika und Vertretern der iranischen Regierung in Dublin34 spätestens jedoch
eine Lockerung erfuhr.

Asien, in seiner Gesamtheit - vergleichsweise - ein Randthema der EPZ35,
genoß 1989 größere Aufmerksamkeit. Verantwortlich hierfür waren die Bewe-
gung in der Kambodscha-Frage und das gewaltsame Vorgehen der chinesischen
Führung gegenüber den Reformkräften des Landes. Im ersten Fall zielte die
Politik der Zwölf auf eine ausdrückliche Solidarisierung mit der französischen
Regierung, dem Gastgeber der Kambodscha-Konferenz36. Im zweiten Fall folgten
der scharfen Verurteilung der Gewalt chinesischer Behörden gegen die friedlichen
Demonstranten am Pekinger Platz des Himmlischen Friedens konkrete Maßnah-
men37. Sie beinhalteten das Aussetzen von Ministertreffen und anderen hochran-
gigen Kontakten, das Vorbringen des menschenrechtsverachtenden Verhaltens
Chinas vor die geeigneten internationalen Gremien, die Forderung nach Zulas-
sung unabhängiger Beobachter zu den Prozessen in China, eine Einstellung der
militärischen Zusammenarbeit und ein Waffenembargo, einen Aufschub von EG-
und nationalen Kooperationsprojekten, eine Einschränkung der Programme über
kulturelle, wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit sowie eine verlän-
gerte Visagewährung für chinesische Studenten. Schließlich sprach sich der Euro-
päische Rat dafür aus, die Prüfung neuer Anträge auf Kreditbürgschaften und
jene über neue Kredite der Weltbank aufzuschieben. Wenngleich im Kreis der
Zwölf Übereinstimmung über dieses Maßnahmenpaket bestand, gab es bei seiner
Umsetzung gelegentlich Fehltritte, die primär von wirtschaftlichen Erwägungen
getragen waren.

Bemerkenswert in der EPZ-Politik gegenüber Entwicklungen in Asien waren
1989 vor allem die Installation eines politischen Dialogs der Zwölf mit Südkorea

Jahrbuch der Europäischen Integration 1989/90 243



DIE EPZ UND SICHERHEITSPOLITIK IN WESTEUROPA

sowie ein massiveres Drängen gegenüber Menschenrechtsverletzungen in der
Region, insbesondere bei den als privilegiert eingestuften Ländern des Südostasia-
tischen Staatenverbands ASEAN. Darüber hinaus demarchierten die Zwölf wie
bereits 1988 gegen die Mißachtung grundlegender Freiheiten und demokratischer
Prinzipien in Birma, bekräftigten ihre Solidarität mit der Regierung Aquino auf
den Philippinen und lobten öffentlich den Demokratisierungsprozeß in Paki-
stan38.

Zur Zukunft der "europäischen Außenpolitik" - die Perfektionierung der EPZ oder
mehr?

Jenseits der gegenwärtig vernehmbaren politischen Rhetorik zeigen EPZ-Beteilig-
te wenig Neigung, das bestehende System der außenpolitischen Zusammenarbeit
von Grund auf zu reformieren. Besitzstandswahrung, gestützt auf ein am Natio-
nalstaat orientiertes Außenpolitikverständnis, scheint ihr Denken zu leiten. Doch
auch die Erfahrung mit einem aus ihrer Sicht nach innen reaktionsschnellen wie
nach außen gleichermaßen einflußreichen und flexiblen Verfahren erzeugt
Zweifel am Erfordernis eines "Qualitätssprungs" zum jetzigen Zeitpunkt. So
überrascht es nicht, daß die Experten Vorschläge39 favorisieren, die von dem
bestehenden intergouvernementalen Ansatz der EPZ ausgehen und lediglich
dessen Verfeinerung zum Ziel haben. Dabei wird u. a. an eine Aufwertung des
EPZ-Sekretariats hin zu einer gewissen Eigenständigkeit gedacht, nachdem sich
seine Dienste - insbesondere gegenüber der internationalen Presse, an der EPZ
interessierten Drittstaaten und dem EP - als unerläßlich für die Präsidentschaft
erwiesen haben. Andere Überlegungen haben eine noch engere Verzahnung von'
EPZ-Gremien und Gemeinschaftsinstitutionen (z. B. Politisches Komitee-Coreper)
zum Inhalt. Die Übernahme EG-bewährter Verfahren (z. B. Mehrheitsabstim-
mung) oder gar eine vollständige Integration der EPZ in das Gemeinschaftsgefü-
ge stoßen demgegenüber (noch) auf Widerstand. Die Vorbereitung der zweiten
Regierungskonferenz 1990 wird zeigen, inwieweit es gelingt, den bisher formulier-
ten Fragenkatalog in substantielle, d. h. dem Anspruch einer europäischen Au-
ßenpolitik gerecht werdende Verhandlungsvorschläge umzusetzen und entschei-
dungsreif zu machen. Die Rahmenbedingungen sind günstig, der politische Wille
der Zwölf bedarf noch einer Verfestigung.
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